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Viele Menschen müssen sich zu einem Zeitpunkt mit dem Erb-
schaftsteuerrecht beschäftigen, der eigentlich der Trauer und 

Nachlassregelung vorbehalten sein sollte. Aber auch die zeitige Re-
gelung der Vermögensnachfolge – sei es durch Schenkung oder 
Erbfolge – stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Ne-
ben zivilrechtlichen Fragen sind dabei insbesondere auch die steu-
errechtlichen Folgen zu bedenken. 

Die große Nachfrage nach der letzten Auflage hat jedenfalls gezeigt, 
dass im Bereich des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechts 
ein hoher Informationsbedarf besteht. Die vorliegende Neuauflage 
wurde entsprechend der geltenden Rechtslage aktualisiert und soll 
altbewährt einen allgemeinen Überblick über die wesentlichen The-
men des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechts vermitteln. 

Was muss eigentlich versteuert werden? Welche Steuerbefreiungen 
und Freibeträge kommen in Betracht? Gibt es Anzeigepflichten? 
Und wie sieht es mit der Steuererklärung aus? Zu all diesen und 
vielen weiteren Fragen bietet die vorliegende Broschüre wertvolle 
Informationen und einen ersten Einblick in die Materie, dem sich in 
vielen Fällen ein Beratungsgespräch mit Angehörigen der steuerbe-
ratenden Berufe anschließen sollte. 

Vorwort
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Einleitung

Die Inhalte dieser Publikation beziehen sich in gleichem Maße auf 
sämtliche Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
in den Texten der Einfachheit halber meist nur die männliche Form 
verwendet. 

Die Erbschaftsteuer wird in der Bundesrepublik Deutschland als 
Erbanfallsteuer erhoben. Sie belastet damit nicht den Nachlass der 
Erblasserinnen und Erblasser, sondern den Erwerb bei einzelnen 
Erwerberinnen und Erwerbern. Von der Steuer werden grundsätz-
lich alle unentgeltlichen Vermögensübergänge von Todes wegen 
von einer Person auf eine andere erfasst.

Da sich die Freibeträge und die Höhe des Steuersatzes nach jedem 
einzelnen Erwerber oder jeder einzelnen Erwerberin richten, ist die 
Erbschaftsteuerbelastung insgesamt umso niedriger, je mehr Erbin-
nen und Erben oder sonstige Erwerberinnen und Erwerber bei einem 
Erbgang beteiligt sind. Ehegattentestamente, in denen zunächst ein 
Ehegatte als Alleinerbe und erst nach dessen Tod die Kinder oder 
sons tige Personen als Erbinnen oder Erben eingesetzt werden (so ge-
nanntes „Berliner Testament“) können daher erbschaftsteuerlich mit 
Nachteilen verbunden sein.

Unentgeltliche Vermögensübertragungen unter Lebenden unterliegen 
ebenfalls der Steuer, da sonst auf diesem Wege die Besteuerung der 
Vermögensübertragung vermieden werden könnte. Sie wird insoweit 
als Schenkungsteuer bezeichnet. Die Vorschriften für den Erwerb von 
Todes wegen gelten auch weitgehend für Schenkungen unter Leben-
den.

Rechtsquelle: § 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)

Die Broschüre stellt auf den Rechtsstand vom April 2021 ab. 

Wenn in der Broschüre der Begriff „Lebenspartner“ verwendet wird, 
sind damit eingetragene Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes gemeint. 



Hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen zur Erbschaft selbst wird 
auf die Informationsbroschüre „Vorsorge für den Erbfall“ des Baye-
rischen Staatsministeriums der Justiz verwiesen, die im Buchhandel 
oder direkt beim Verlag C. H. Beck oHG in München erhältlich ist. Sie 
finden die Broschüre unter der Adresse www.justiz.bayern.de auch 
im Internet.

Was unterliegt der 
Erbschaftsteuer?

Der Erbschaftsteuer unterliegen Erwerbe von Todes wegen. Als Er-
werb von Todes wegen gilt beispielsweise

• der Erwerb durch Erbanfall (gesetzliche, testamentarische oder 
erbvertragliche Erbfolge),

• der Erwerb durch Vermächtnis,
• der Erwerb aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsan-

spruchs,
• der Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall,
• der Erwerb aufgrund eines vom Erblasser geschlossenen Ver-

trags zugunsten Dritter (zum Beispiel Lebensversicherungsver-
trag) oder

• was als Abfindung für den Verzicht auf den entstandenen Pflicht-
teilsanspruch oder für die Ausschlagung einer Erbschaft oder 
eines Vermächtnisses gewährt wird.

Der Erblasser kann die Zahlung der Erbschaftsteuer einer ande-
ren Person als dem Erwerber auferlegen – zum Beispiel dem Erben 
für die Steuer des Vermächtnisnehmers. Diese Steuerübernahme 
stellt eine weitere Zuwendung des Erblassers an den Erwerber dar 
und ist mit dessen ursprünglichem Erwerb zusammenzurechnen.

Rechtsquelle: §§ 1, 3, 10 ErbStG
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Was unterliegt der 
Schenkungsteuer?

Der Schenkungsteuer unterliegen Schenkungen unter Lebenden. 
Als Schenkung gilt unter anderem

• jede freigebige Zuwendung,
• die Bereicherung, die ein Ehegatte/Lebenspartner bei Vereinba-

rung der Gütergemeinschaft erfährt,
• was als Abfindung für einen Erbverzicht gewährt wird oder
• was ein Vorerbe dem Nacherben mit Rücksicht auf die angeord-

nete Nacherbschaft vor ihrem Eintritt herausgibt.

Übernimmt der Schenker die Schenkungsteuer oder verpflichtet 
er einen Dritten zur Zahlung, liegt eine erneute Zuwendung des 
Schenkers vor. Diese ist mit der ursprünglichen Schenkung zusam-
menzurechnen.

Rechtsquelle: §§ 1, 7, 10 ErbStG

Wie werden Vermögens- 
übertragungen zwischen 
Ehegatten/Lebenspartnern 
behandelt?

Auch Vermögensübertragungen zwischen Ehegatten können 
Schenkungsteuer auslösen. Häufig sind diese als Schenkungen 
nicht so ohne Weiteres erkennbar. Dabei geht es nicht um Beiträge 
eines Ehegatten zur gemeinsamen Haushaltsführung oder zum per-
sönlichen Bedarf des anderen Ehegatten. Gemeint ist vielmehr der 
Erwerb größerer Vermögenswerte durch beide Ehegatten, obwohl 
nur einer der Ehegatten allein oder zum überwiegenden Teil die Mit-



9Die Erbschaft- und Schenkungsteuer

tel hierfür aufgebracht hat. Hierzu gehört zum Beispiel ein Grund-
stück, für das beide Ehegatten als Miteigentümer im Grundbuch 
eingetragen sind, das aber nur ein Ehegatte ganz oder teilweise 
finanziert hat. Weitere Beispiele sind das gemeinsame Wertpapier-
depot oder Geldanlagekonto, das auf beide Ehegatten als gleichbe-
rechtigte Inhaber lautet, für das jedoch nur von einem Ehegatten 
die Mittel aufgebracht wurden.

Überträgt jedoch ein Ehegatte dem anderen unter Lebenden Eigen-
tum oder Miteigentum an einem im Inland oder in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union beziehungsweise des Europäischen 
Wirtschaftsraumes liegenden bebauten Grundstück, ist die Zuwen-
dung, soweit darin eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wird, steuerfrei. Das Gleiche gilt, wenn er den anderen von einge-
gangenen Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung eines Familienheimes freistellt.

Erwirbt der überlebende Ehegatte das Eigentum oder Miteigentum 
an einer vom Erblasser zu eigenen Wohnzwecken genutzten Woh-
nung im Inland beziehungsweise in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes, bleibt 
der Erwerb steuerfrei, wenn dieser das Objekt innerhalb der nächs-
ten zehn Jahre ebenfalls zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Wird die 
Selbstnutzung innerhalb des Zehnjahreszeitraumes aufgegeben, 
entfällt die Steuerbefreiung rückwirkend. In diesem Fall wird je-
doch nur dann eine Steuer erhoben, wenn der Wert des Familien-
heimes und des übrigen erworbenen Vermögens die Freibeträge 
übersteigt. Bei zwingenden Gründen für die Aufgabe der Selbstnut-
zung wie Tod oder entsprechende Pflegebedürftigkeit wird auf eine 
Nachversteuerung verzichtet.

Im Übrigen sind auch Zuwendungen unter Ehegatten nur steuerfrei, 
wenn sachliche Steuerbefreiungen greifen oder die sachlichen und 
persönlichen Freibeträge nicht überschritten werden.

Die Ausführungen dieses Abschnittes gelten für eingetragene Le-
benspartnerschaften entsprechend.

Rechtsquelle: §§ 1, 7, 13 Abs. 1 Nr. 4a, Nr. 4b, 16, 17 ErbStG



Wie werden Zuwendungen von 
Ehegatten/Lebenspartnern 
behandelt?

Die Eigentumsrechte der Ehegatten am vor der Eheschließung 
vorhandenen Vermögen und dem während der Ehe erworbenen 
Vermögen richten sich nach dem von den Ehegatten vereinbarten 
Güterstand.

Übertragen Ehegatten zu Lebzeiten Vermögen, das ihnen hiernach 
gemeinsam gehört, auf einen Dritten, liegt jeweils eine eigenstän-
dige Schenkung des einzelnen Ehegatten an den Erwerber vor. Die 
Schenkungen werden getrennt besteuert. Dem Erwerber steht für 
jede Zuwendung der von seinem persönlichen Verhältnis zum je-
weiligen Ehegatten abhängige Freibetrag zu. Erfolgt die Übertra-
gung an mehrere Erwerber, liegt jeweils eine Zuwendung des ein-
zelnen Ehegatten an den jeweiligen Erwerber vor.

Beispiel

Die Ehegatten M und F sind je zur Hälfte Eigentümer eines Wert pa pier-
depots, welches sie ihrer Enkelin E übereignen. Es liegen zwei Schen-
kun gen vor.

Übertragen M und F das Wertpapierdepot an ihre beiden Kinder S und 
T, werden vier Zuwendungen ausgeführt. M und F schenken S und T 
je weils einen Anteil am Depot.

Gehört der Vermögensgegenstand hingegen nur einem Ehegatten, 
kommt es auch nur zu einer Schenkung dieses Ehegatten. Somit 
kann der Erwerber nur einmal den für die Schenkungsteuer maßge-
benden Freibetrag in Anspruch nehmen.

Die Ausführungen dieses Abschnittes gelten für eingetragene Le-
benspartnerschaften entsprechend.

Rechtsquelle: §§ 1, 7, 16 ErbStG



Was ist bei Beendigung der 
Zugewinngemeinschaft zu beachten?

Ehegatten/Lebenspartner, die keinen notariellen Güterrechtsver-
trag geschlossen haben und somit im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft leben, haben bei Beendigung dieses Gü-
terstands einen Anspruch auf die Hälfte des während der Ehe be-
ziehungsweise Lebenspartnerschaft erworbenen Vermögens (Zu-
gewinnausgleich). Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer bleibt 
der tatsächliche Zugewinnausgleich, also die Ausgleichsforderung 
bei Beendigung des Güterstands, steuerfrei. Wird die Zugewinnge-
meinschaft durch den Tod eines Ehegatten/Lebenspartners be-
endet und der Zugewinn nicht ausgeglichen, bleibt grundsätzlich 
der Betrag steuerfrei, der nach Maßgabe des § 1371 Abs. 2 BGB 
als Ausgleichsforderung geltend gemacht werden könnte (fiktive 
Ausgleichsforderung). Kommt für den Erwerb des überlebenden 
Ehegatten/Lebenspartners eine weitere Steuerbefreiung zur An-
wendung, wird der steuerfreie fiktive Zugewinnausgleich gekürzt.

Rechtsquelle: § 5 ErbStG



Fällt die Steuer an, wenn die Beteiligten 
im Ausland wohnen?

Die Erbschaft- oder Schenkungsteuer fällt grundsätzlich ohne Ein-
schränkungen auch für im Ausland liegendes Vermögen in Deutsch-
land an, wenn der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes, der Schen-
ker zum Zeitpunkt der Schenkung oder der Erwerber zu einem die-
ser Zeitpunkte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hatte oder als deutscher Staatsangehöriger weniger 
als fünf Jahre im Ausland wohnte (unbeschränkte Steuerpflicht).

Ist dies nicht der Fall, unterliegt grundsätzlich nur in Deutschland 
vorhandenes Vermögen der beschränkten Steuerpflicht.

Die in einem anderen Staat erhobene Erbschaft-, Nachlass- oder 
Schenkungsteuer kann bei unbeschränkter Steuerpflicht auf die 
deutsche Steuer angerechnet werden. Besondere Regelungen 
gelten, wenn zwischen Deutschland und dem anderen Staat ein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer abgeschlossen wurde. Derzeit be-
stehen Doppelbesteuerungsabkommen mit Dänemark, Frankreich, 
Griechenland, Schweden (wegen Wegfall der Erbschaftsteuer in 
Schweden jedoch gegenstandslos), der Schweiz und den USA.

Rechtsquelle: §§ 2, 21 ErbStG

Wann entsteht die Steuer?

Die Steuer entsteht bei Erwerben von Todes wegen grundsätzlich 
mit dem Tod des Erblassers, bei bestimmten Erwerben jedoch erst 
später, so zum Beispiel

• für den Erwerb eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs 
mit dem Zeitpunkt der Geltendmachung; der Zeitpunkt der tat-
sächlichen Auszahlung des Pflichtteils ist dabei unbeachtlich;
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• bei Abfindungen für den Verzicht auf den entstandenen Pflicht-
teilsanspruch oder für die Ausschlagung einer Erbschaft oder 
eines Vermächtnisses mit dem Zeitpunkt des Verzichts oder der 
Ausschlagung.

Bei Schenkungen entsteht die Steuer grundsätzlich mit dem Zeit-
punkt der Ausführung der Schenkung, also mit dem Eintritt der 
wirtschaftlichen Bereicherung.

Eine Grundstücksschenkung ist zum Beispiel nicht erst dann aus-
geführt, wenn sie im Grundbuch eingetragen wird. Maßgebend ist 
vielmehr der Zeitpunkt, zu dem die Auflassung im Sinne des § 925 
BGB sowie die Eintragungsbewilligung vorliegen und der Beschenk-
te in der Lage ist, die Eintragung der Rechtsänderung im Grund-
buch herbeizuführen.

Rechtsquelle: § 9 ErbStG

Was ist von der Steuer befreit?

Es gibt zahlreiche sachliche Steuerbefreiungen, von denen insbe-
sondere folgende von größerer Bedeutung sind.

Steuerfrei bleiben

• die tatsächliche oder fiktive Ausgleichsforderung bei Beendi-
gung der Zugewinngemeinschaft,

• nicht geltend gemachte Pflichtteilsansprüche, soweit dafür kei-
ne Abfindungen gezahlt werden,

• gesetzliche Versorgungsbezüge hinterbliebener Ehegatten/Le-
benspartner und Kinder. Hierunter fallen auch Ansprüche auf-
grund von Tarifvertrag, Betriebsordnung, Betriebsvereinbarung, 
betrieblicher Übung beziehungsweise angemessene Ansprüche 
aufgrund Einzelvertrags mit dem Arbeitgeber. Diese werden 
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jedoch auf den Versorgungsfreibetrag des Ehegatten/Lebens-
partners und der Kinder im Fall des Erwerbs von Todes wegen 
angerechnet.

• Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke beim Er-
werb durch Personen der Steuerklasse I in Höhe von 41.000 Eu-
ro,

• andere bewegliche körperliche Gegenstände beim Erwerb durch 
Personen der Steuerklasse I in Höhe von 12.000 Euro. Dazu 
zählen nicht Zahlungsmittel, Wertpapiere, Münzen, Edelmetalle, 
Edelsteine und Perlen sowie Gegenstände, die zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen, Grundvermögen oder Betriebs-
vermögen gehören.

• Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke und ande-
re bewegliche körperliche Gegenstände, soweit der Wert beim 
Erwerb durch Personen der Steuerklassen II und III insgesamt 
12.000 Euro nicht übersteigt,

• Grundbesitz oder Teile von Grundbesitz unter bestimmten weite-
ren Voraussetzungen entweder bis zu 85 Prozent oder in vol lem 
Umfang, wenn die Erhaltung dieser Vermögensgegenstände we-
gen ih rer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft 
im öffentlichen Interesse liegt und sie der Forschung oder der 
Volksbildung nutzbar gemacht sind oder werden.

Bei Kunstgegenständen, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen 
Sammlungen, Bibliotheken und Archiven beträgt die teilweise 
Steu erbefreiung unter den gleichen Voraussetzungen 60 Pro-
zent. Auch hier ist eine volle Steuerbefreiung möglich.

• ein Erwerb bis zu 41.000 Euro, der Eltern, Adoptiveltern, Stief-
eltern oder Großeltern des Erblassers zufällt, wenn der Erwerb 
zusammen mit dem übrigen Vermögen des Erwerbers 41.000 
Eu ro nicht übersteigt und der Erwerber infolge körperlicher oder 
geistiger Gebrechen erwerbsunfähig ist oder durch die Führung 
eines gemeinsamen Hausstandes mit erwerbsunfähigen oder in 
der Ausbildung befindlichen Abkömmlingen an der Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit gehindert ist,
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• ein steuerbarer Erwerb bis zu 20.000 Euro bei Personen, die 
dem Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt 
Pflege und Unterhalt gewährt haben, 

• Vermögensgegenstände, die Eltern oder Voreltern ihren Ab-
kömmlingen durch Schenkung oder Übergabevertrag zugewandt 
haben, und die an diese Personen durch Erwerb von Todes we-
gen zurückfallen, wenn die schenkende und die zurückerwer-
bende Person identisch ist,

• Zuwendungen unter Lebenden zum Zweck des angemessenen 
Unterhalts oder zur Ausbildung des Bedachten,

• die üblichen Gelegenheitsgeschenke,
• Spenden für ausschließlich kirchliche, gemeinnützige oder mild-

tätige Zwecke und Spenden an politische Parteien im Sinne des 
§ 2 Parteiengesetz beziehungsweise freie Wählervereinigungen.

Rechtsquelle: §§ 5, 13 ErbStG

Im Zusammenhang mit Grundstücken gelten folgende Steuerbe-
freiungen:

• Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte dem 
anderen Eigentum oder Miteigentum an einem im Inland oder 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union beziehungswei-
se des Europäischen Wirtschaftsraumes liegenden bebauten 
Grundstück verschafft, soweit darin eine Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird (Familienheim). Entsprechendes gilt, 
wenn ein Ehegatte den anderen von eingegangenen Verpflich-
tungen in Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
eines solchen Familienheimes freistellt beziehungsweise den 
nachträglichen Herstellungs- oder Erhaltungsaufwand für ein Fa-
milienheim trägt, das im gemeinsamen Eigentum der Ehegatten 
oder im Eigentum des anderen Ehegatten steht.

Die Steuerbefreiung ist an keine Selbstnutzungsfrist geknüpft.

Bei Lebenspartnern wird der Erwerb des Familien heimes unter 
den gleichen Voraussetzungen steuerfrei ge stellt.



16 Steuerinformationen

• der Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem im In-
land oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union be-
ziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraumes liegenden 
bebauten Grundstück durch den Ehegatten von Todes wegen, 
soweit der verstorbene Ehegatte darin bis zum Erbfall eine 
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder aus zwin-
genden Gründen an der entsprechenden Nutzung gehindert war. 
Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass der überlebende Ehegat-
te die Wohnung in den folgenden zehn Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken nutzt.

Gibt der überlebende Ehegatte die Selbstnutzung innerhalb des 
Zehnjahreszeitraumes auf, entfällt die Steuerbefreiung rückwir-
kend. In diesem Fall wird jedoch nur dann eine Steuer erhoben, 
wenn der Wert des Familienheimes und des übrigen erworbenen 
Vermögens die Freibeträge übersteigt. Bei zwingenden Gründen 
für die Aufgabe der Selbstnutzung wie Tod oder entsprechende 
Pflegebedürftigkeit wird auf eine Nachversteuerung verzichtet.

Bei Lebenspartnern wird der Erwerb des Familienheimes unter 
den gleichen Voraussetzungen steuerfrei gestellt.

• der Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem im In-
land oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bezie-
hungsweise des Europäischen Wirtschaftsraumes liegenden be-
bauten Grundstück durch ein Kind oder Stiefkind des Erblassers 
beziehungsweise ein Kind der vorgenannten Personen, wenn 
diese bereits vor dem Erblasser verstorben sind, von Todes we-
gen, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung 
mit einer Wohnfläche von bis zu 200 Quadratmetern zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt hat oder aus zwingenden Gründen an der 
entsprechenden Nutzung gehindert war. Die Steuerbefreiung 
setzt voraus, dass der Erwerber die Wohnung in den folgenden 
zehn Jahren zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Bei einer Wohnflä-
che von mehr als 200 Quadratmetern wird nur der Teil der Woh-
nung steuerfrei gestellt, der auf 200 Quadratmeter entfällt. Der 
übrige Teil un ter liegt der Besteuerung, wenn sein Wert zusam-
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men mit dem üb ri gen erworbenen Vermögen den persönlichen 
Freibetrag über steigt.

Beispiel

Die Erblasserin M ist Eigentümerin eines Einfamilienhauses im 
Wert von 300.000 Euro, welches sie selbst bewohnt. Das Haus hat 
eine Wohnfläche von 250 Quadratmetern. Zudem gehören M noch 
Wertpapiere im Wert von 280.000 Euro. M wird durch ihren Sohn S 
be erbt, der in das Haus einzieht.

Steuerbefreiung für das Einfamilienhaus:

300.000 Euro × 200 Quadratmeter 
= 240.000 Euro             250 Quadratmeter

Steuerpflichtiger Teil des Hauses:

300.000 Euro – 240.000 Euro 60.000 Euro
zuzüglich Wertpapierdepot + 280.000 Euro
Reinvermögen 340.000 Euro
– Freibetrag (Steuerklasse I) – 400.000 Euro
steuerpflichtiger Erwerb 0 Euro

Gibt der Erwerber die Selbstnutzung innerhalb des Zehnjahres-
zeit raumes auf, entfällt die Steuerbefreiung rückwirkend. In 
die sem Fall wird jedoch nur dann eine Steuer erhoben, wenn 
der Wert des Familienheimes und des übrigen erworbenen Ver-
mögens die Freibeträge übersteigt. Bei zwingenden Gründen 
für die Aufgabe der Selbstnutzung wie Tod oder entsprechende 
Pfle gebedürftigkeit wird auf eine Nachversteuerung verzichtet.

• zehn Prozent des Werts eines Grundstücks oder Grundstücks-
teils, das zu Wohnzwecken vermietet und im Inland beziehungs-
weise in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des 
Eu ro päischen Wirtschaftsraumes belegen ist. Für diese Steuer-
befreiung gilt keine Behaltensfrist.

Rechtsquelle: §§ 13 Abs. 1 Nr. 4a bis 4c, 13d ErbStG
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Der Erwerb von Unternehmensvermögen kann ganz oder teilwei-
se von der Erbschaft- beziehungsweise Schenkungsteuer befreit 
werden

Zum hierbei begünstigungsfähigen Unternehmensvermögen gehö-
ren: 

• bestimmtes land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Inland 
beziehungsweise in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraumes,

• inländisches Betriebsvermögen und Betriebsvermögen in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union beziehungsweise des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes und

• Anteile an einer inländischen Kapitalgesellschaft oder einer Ka-
pitalgesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union beziehungsweise des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes, wenn der Erblasser beziehungsweise 
Schenker an dieser unmittelbar zu mehr als 25 Prozent beteiligt 
war. Bei der Bestimmung der Beteiligungsquote können unter 
bestimmten Bedingungen die Anteile weiterer Gesellschafter 
mit einbezogen werden.

Vom begünstigungsfähigen Unternehmensvermögen wird die Steu-
erbefreiung grundsätzlich nur für das begünstigte Vermögen ge-
währt. Das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen des Unterneh-
mens, welches vorrangig der privaten Vermögensverwaltung dient, 
unterliegt hingegen grundsätzlich der Besteuerung.

Zum Verwaltungsvermögen gehören

• Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücks-
teile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten. In bestimmten 
Ausnahmefällen führt die Nutzungsüberlassung nicht zu einer 
Zuordnung zum Verwaltungsvermögen, zum Beispiel
- die Überlassung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung,
- die Vermietung oder Verpachtung durch einen Gesellschafter 

einer Personengesellschaft an die Gesellschaft,
- bestimmte Fälle der Überlassung im Rahmen einer Betriebs-

verpachtung im Ganzen,
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- die Vermietung durch ein gewerbliches Wohnungsunterneh-
men.

- die mit einem Liefervertrag für die eigenen Produkte bezie-
hungsweise Erzeugnisse verbundene Vermietung oder Ver-
pachtung und

- die Verpachtung für land- beziehungsweise forstwirtschaft-
liche Zwecke.

• Anteile an Kapitalgesellschaften bei einer Beteiligungsquote von 
nicht mehr als 25 Prozent,

• Wertpapiere und vergleichbare Forderungen,
• Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und ver-

gleichbare Forderungen (Finanzmittel), soweit ihr Wert nach Ab-
zug der betrieblichen Schulden 15 Prozent des Werts des Unter-
nehmens (Finanzmittelfreibetrag) übersteigen (Finanzmitteltest) 
und 

• Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche 
Sammlungen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle, 
Edelsteine, Briefmarkensammlungen, Oldtimer, Yachten, Segel-
flugzeuge sowie sonstige typischerweise der privaten Lebens-
führung dienenden Gegenstände. Dies gilt nur, wenn der Haupt-
zweck des Unternehmens nicht der Handel mit diesen Gegen-
ständen, deren Herstellung oder Verarbeitung beziehungsweise 
entgeltliche Vermietung ist.

Verwaltungsvermögen, welches der Absicherung betrieblicher Al-
tersversorgungsverpflichtungen dient, wird unter bestimmten Um-
ständen bis zur Höhe der Verpflichtung nicht dem Verwaltungsver-
mögen zugeordnet.

Das Verwaltungsvermögen wird anteilig um die nach dem Finanz-
mitteltest verbleibenden betrieblichen Schulden gekürzt. Zudem 
rechnet das nach der Schuldenverrechnung verbleibende Verwal-
tungsvermögen bis zu 10 Prozent des Werts des begünstigten 
Vermögens (Verwaltungsvermögensfreibetrag) zum begünstigten 
Vermögen. Das nach dem Abzug des Verwaltungsvermögensfreibe-
trags verbleibende Verwaltungsvermögen unterliegt der Besteue-
rung.
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Das begünstigte Unternehmensvermögen errechnet sich aus dem 
Wert des Unternehmensvermögens abzüglich dem nicht begünstig-
ten Verwaltungsvermögen.

Beispiel

Zum Erwerb gehört Unternehmensvermögen im Wert von 1,5 Millionen 
Euro. Das Unternehmen hält Finanzmittel im Wert von 300.000 Euro 
und hat Wertpapiere im Wert von 150.000 Euro. Die betrieblichen 
Schulden betragen 50.000 Euro.

Wert des Unternehmensvermögens
(begünstigungsfähig) 1.500.000 Euro

Finanzmitteltest

Finanzmittel 300.000 Euro
- betriebliche Schulden -   50.000 Euro
 250.000 Euro
- Finanzmittelfreibetrag
  (15 Prozent von 1.500.000 Euro) - 225.000 Euro
Finanzmittel des Verwaltungsvermögens 25.000 Euro

Nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen

Finanzmittel des Verwaltungsvermögens 25.000 Euro
übriges Verwaltungsvermögen (Wertpapiere) + 150.000 Euro
Summe des Verwaltungsvermögens 175.000 Euro
- Verwaltungsvermögensfreibetrag
  (10 Prozent von [1.500.000 Euro – 175.000 Euro]) - 132.500 Euro
Nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen 42.500 Euro

Begünstigtes Unternehmensvermögen
1.500.000 Euro – 42.500 Euro 1.457.500 Euro

Handelt es sich bei dem übertragenen Unternehmensvermögen 
um Anteile an einer Familiengesellschaft, wird für das begünstigte 
Unternehmensvermögen ein Vorwegabschlag von bis zu 30 Pro-
zent gewährt. Eine Familiengesellschaft liegt vor, wenn der Gesell-
schaftsvertrag beziehungsweise die Satzung bestimmte familien-
typische Bindungen enthält und diese zwei Jahre vor und 20 Jahre 
nach der Übertragung gelten.
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Bei einem Wert des begünstigten Unternehmensvermögens (ge-
gebenenfalls nach dem Abschlag für Familiengesellschaften) von 
bis zu 26 Millionen Euro (Freigrenze) gelten folgende Steuerbefrei-
ungen:

• Regelverschonung
Das begünstigte Unternehmensvermögen bleibt zu 85 Prozent 
steuerfrei (Verschonungsabschlag). Die verbleibenden 15 Pro-
zent werden um einen Abzugsbetrag in Höhe von 150.000 Euro 
gemindert. Der Abzugsbetrag verringert sich um 50 Prozent des 
150.000 Euro übersteigenden Betrags.

Beispiel

Zum Erwerb gehört begünstigtes Unternehmensvermögen im Wert von 
1.457.500 Euro.

begünstigtes Unternehmensvermögen 1.457.500 Euro
Verschonungsabschlag 85 Prozent 1.238.875 Euro
verbleibende 15 Prozent 218.625 Euro
– Abzugsbetrag – 115.688 Euro
verbleibende 15 Prozent 218.625 Euro
 – 150.000 Euro
 68.625 Euro
davon 50 Prozent 34.312 Euro

voller Abzugsbetrag 150.000 Euro
– Kürzung –   34.312 Euro
tatsächlicher Abzugsbetrag 115.688 Euro
steuerpflichtiges begünstigtes Unternehmensvermögen 102.937 Euro

Durch den Abzugsbetrag kann begünstigtes Unternehmensver-
mögen bis zu einem Wert von 1 Million Euro steuerfrei über-
tragen werden. Wegen der Kürzung entfällt der Abzugsbetrag 
ab einem Wert des begünstigten Unternehmensvermögens von 
3 Millionen Euro.

• Optionsverschonung
Auf Antrag des Erwerbers wird das begünstigte Unternehmens-
vermögen im vollen Umfang steuerfrei gestellt. Dies setzt jedoch 
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voraus, dass das Verwaltungsvermögen des Unternehmens vor 
der anteiligen Schuldenverrechnung und dem Verwaltungsver-
mögensfreibetrag 20 Prozent des Unternehmenswerts nicht 
übersteigt.

Die Steuerbefreiung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

• Regelverschonung:
Die Summe der in den folgenden fünf Jahren gezahlten Löhne 
und Gehälter unterschreitet 400 Prozent der Ausgangslohn-
summe (Mindestlohnsumme) nicht. Die Ausgangslohnsumme 
ergibt sich aus der durchschnittlichen Lohnsumme der letzten 
fünf Wirtschaftsjahre vor der Übertragung. Liegt die Lohnsum-
me des Unternehmens am Ende des Fünfjahreszeitraumes unter 
der Mindestlohnsumme, entfällt der Verschonungsabschlag im 
Umfang der Unterschreitung.

Die Lohnsummenregelung kommt nur bei Betrieben zur Anwen-
dung, die im Zeitpunkt der Übertragung mehr als fünf Arbeit-
nehmer beschäftigen. Hat das Unternehmen mehr als fünf, aber 
nicht mehr als zehn Beschäftigte, beträgt die Mindestlohnsum-
me 250 Prozent der Ausgangslohnsumme. Bei mehr als zehn, 
aber nicht mehr als 15 Beschäftigte gilt eine Mindestlohnsumme 
von 300 Prozent der Ausgangslohnsumme.

Die Verschonung entfällt anteilig, wenn der Erwerber den Be-
trieb innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) veräußert oder 
aufgibt. Der Umfang des Wegfalls richtet sich nach dem bis zum 
Ablauf der Fünfjahresfrist noch verbleibenden Zeitraum.

• Optionsverschonung:
Bei der Optionsverschonung verlängert sich die Frist sowohl für 
die Lohnsummenregelung als auch für die Behaltensregelung 
auf sieben Jahre. Die Mindestlohnsumme beträgt 700 Prozent 
der Ausgangslohnsumme, bei mehr als fünf, aber nicht mehr 
als zehn Beschäftigten 500 Prozent der Ausgangslohnsumme 
und bei mehr als zehn, aber nicht mehr als 15 Beschäftigten 
565 Prozent der Ausgangslohnsumme.
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Bei einem Wert des begünstigten Unternehmensvermögens (ge-
gebenenfalls nach dem Abschlag für Familiengesellschaften) von 
über 26 Millionen Euro kann der Erwerber wählen zwischen der 
geminderten Verschonung und der individuellen Bedürfnisprüfung. 

• geminderte Verschonung:
Auch hier kann der Erwerber sich grundsätzlich zwischen der 
Regelverschonung und der Optionsverschonung entscheiden. 
Allerdings wird der Prozentsatz der Steuerbefreiung (85 Prozent 
oder 100 Prozent) um einen Prozentpunkt je 750.000 Euro des 
die Freigrenze übersteigenden Werts gemindert. Ab einem Wert 
von über 89,75 Millionen Euro bei der Regelverschonung und 
90 Millionen Euro bei der Optionsverschonung wird keine Steu-
erbefreiung mehr gewährt. Das begünstigte Unternehmensver-
mögen unterliegt in diesem Fall im vollen Umfang der Besteue-
rung. 

Die Behaltens- und Lohnsummenregelung kommt auch bei der 
geminderten Verschonung zur Anwendung. 

• individuelle Bedürfnisprüfung:
Die auf das begünstigte Unternehmensvermögen entfallende 
Steuer wird insoweit erlassen, als sie nicht aus dem verfügbaren 
Vermögen gezahlt werden könnte. Zum verfügbaren Vermögen 
gehören 50 Prozent des miterworbenen nicht begünstigten Ver-
waltungsvermögens und Privatvermögens sowie 50 Prozent des 
beim Erwerber bereits vorhandenen nicht begünstigten Unter-
nehmensvermögens (Verwaltungsvermögen) und Privatvermö-
gens.

Bei einem Verstoß gegen die Behaltens- oder Lohnsummenre-
gelung entsprechend der Optionsverschonung ist die erlassene 
Steuer gegebenenfalls nachträglich zu entrichten.

Eine Nachzahlung erfolgt auch insoweit, als der Erwerber in-
nerhalb von zehn Jahren weiteres nicht begünstigtes Unterneh-
mensvermögen oder Privatvermögen durch Schenkung oder von 
Todes wegen erwirbt und die Steuer aus 50 Prozent des Werts 
dieses Erwerbs zahlen kann.

Rechtsquelle: §§ 13a, 13b, 13c, 28a ErbStG



Wie wird das erworbene 
Vermögen bewertet?

Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist der steuerpflichtige Er-
werb Besteuerungsgrundlage. Als steuerpflichtiger Erwerb gilt die 
Bereicherung des Erwerbers, soweit diese nicht steuerfrei ist. Die 
Bereicherung ist der Betrag des gesamten, nicht steuerbefreiten 
Vermögensanfalls unter Berücksichtigung der damit in Zusammen-
hang stehenden Schulden und Lasten.

Um die Bereicherung ermitteln zu können, sind zunächst die ge-
samten Vermögensgegenstände, die auf den Erwerber übergegan-
gen und nicht steuerbefreit sind, zu erfassen und nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes zu bewerten (Rohvermögen). 
Der Wert des Vermögens ist dabei auf den Zeitpunkt der Entste-
hung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu ermitteln. Die einzel-
nen Vermögensgegenstände sind bei der Wertermittlung wie folgt 
an zu setzen.

Grundbesitz

Der Grundbesitz umfasst die wirtschaftlichen Einheiten des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grundvermögens. 
Der Grundbesitz wird mit dem Grundbesitzwert bewertet, der sich 
am Verkehrswert orientiert. Dieser wird nur dann ermittelt, wenn er 
für die Erbschaft- und Schenkungsteuer benötigt wird (Bedarfsbe-
wer tung).

Für den inländischen Grundbesitz stellt das Finanzamt, in dessen 
Be zirk sich der Grundbesitz befindet, den Grundbesitzwert geson-
dert fest. Damit ist er selbstständig anfechtbar. Im Rahmen der 
Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer können Einwen-
dungen gegen den Grundbesitzwert nicht mehr vorgetragen wer-
den. Der Wert von im Ausland belegenem Grundbesitz wird hinge-
gen nicht gesondert festgestellt. Einwendungen gegen diesen Wert 
können deshalb im Rahmen der Festsetzung der Erbschaft- bezie-
hungsweise Schenkungsteuer vorgetragen werden.
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Land- und forstwirtschaftliches Vermögen

Der Wert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens orientiert 
sich an der Ertragskraft der wirtschaftlichen Einheit.

Rechtsquelle: §§ 157, 158 bis 175 Bewertungsgesetz (BewG)

Grundvermögen

Beim Grundvermögen kommt es darauf an, ob das Grundstück be-
baut oder unbebaut ist.

Der Wert unbebauter Grundstücke bestimmt sich nach ihrer Fläche 
und den aktuellen Bodenrichtwerten, die von den Gutachteraus-
schüssen nach dem Baugesetzbuch ermittelt wurden.

Beispiel

Grundstücksfläche 1.000 m2, Bodenrichtwert 150 Euro/m2

Grundbesitzwert: 1.000 m2 × 150 Euro/m2 = 150.000 Euro

Der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts ist möglich. Da-
bei handelt es sich um den Preis, der im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr für das Grundstück bei einer Veräußerung erzielbar wäre 
(Verkehrswert). Er ist durch ein Gutachten des zuständigen Gutach-
terausschusses oder eines Sachverständigen, der über besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Bewertung von 
Grundstücken verfügt, zu ermitteln. Dies sind Personen, die von 
einer staatlichen, staatlich anerkannten oder nach DIN EN ISO/IEC 
17024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter 
für die Wertermittlung von Grundstücken bestellt oder zertifiziert 
worden sind. Der gemeine Wert kann auch durch einen im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem 
Besteuerungszeitpunkt zustande gekommenen Kaufpreis über das 
zu bewertende Grundstück nachgewiesen werden. Ist der gemei-
ne Wert niedriger als der anhand der gesetzlichen Bestimmungen 
ermittelte Grundstückswert, so ist der gemeine Wert anzusetzen.

Bei bebauten Grundstücken richtet sich die Bewertung nach der 
Grundstücksart.
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Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Wohnungs- und Teileigentum 
werden grundsätzlich im Vergleichswertverfahren bewertet. Dabei 
wird der Wert des Grundstücks aus den für vergleichbare Grund-
stücke tatsächlich gezahlten Kaufpreisen abgeleitet. 

Bei Mietwohngrundstücken sowie Geschäftsgrundstücken und ge-
mischt genutzten Grundstücken, für die sich am örtlichen Grund-
stücksmarkt eine übliche Miete ermitteln lässt, kommt das Ertrags-
wertverfahren zur Anwendung. In den Wert des Grundstücks gehen 
neben dem wie ein unbebautes Grundstück bewerteten Grund und 
Boden die aufstehenden Gebäude ein. Der Gebäudeertragswert 
wird wie folgt ermittelt:

Rohertrag (Jahresmiete beziehungsweise übliche Miete)
– Bewirtschaftungskosten
= Reinertrag des Grundstücks
– Bodenwertverzinsung
= Gebäudereinertrag
× Vervielfältiger
= Gebäudeertragswert

Bei eigengenutzten, ungenutzten beziehungsweise unentgeltlich 
über lassenen Grundstücksteilen tritt die übliche Miete an die Stelle 
der Jahresmiete. Dies gilt auch für Fälle, in denen die tatsächliche 
Miete um mehr als 20 Prozent nach oben oder unten von der üb-
lichen Miete abweicht.

Die Bewirtschaftungskosten werden mit einem pauschalen Betrag 
abgezogen, dessen Höhe sich nach der Grundstücksart und der 
Restnutzungsdauer des Gebäudes richtet. Die Bodenwertverzin sung 
hängt vom Wert des Grund und Bodens und dem anzuwenden den 
Liegenschaftszinssatz ab. Der Vervielfältiger wird durch die Rest-
nutzungsdauer der Gebäude und den Liegenschaftszins bestimmt. 
Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrs-
wert von Grundstücken im Durchschnitt marktüblich verzinst wird.
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Beispiel

Zum Nachlass gehört ein 1995 errichtetes Mietwohngrundstück mit 
drei Wohnungen. Die gesamte Wohnfläche beträgt 240 m2 und die 
Miete ohne Betriebskosten 7,50 Euro/m2. Das Grundstück ist 620 m2 
groß. Der Gutachterausschuss hat einen Bodenrichtwert von 200 Eu-
ro/m2 festgestellt. Der Liegenschaftszinssatz beträgt 5 Prozent.

Wert des Grund und Bodens
620 m2 × 200 Euro/m2 124.000 Euro

Gebäudeertragswert
Rohertrag
240 m2 × 7,50 Euro/m2 × 12 Monate 21.600 Euro
– Bewirtschaftungskosten
23 Prozent von 21.600 Euro – 4.968 Euro
Reinertrag 16.632 Euro
– Bodenwertverzinsung
5 Prozent von 124.000 Euro – 6.200 Euro
Gebäudereinertrag 10.432 Euro
× Vervielfältiger 17,66
Gebäudeertragswert + 184.229 Euro
Grundbesitzwert 308.229 Euro

Lässt sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Wohnungs- und 
Teileigentum kein Vergleichswert ermitteln, beziehungsweise gibt 
es für Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke 
keine übliche Miete, werden diese Grundstücke ebenso wie sons-
tige bebaute Grundstücke im Sachwertverfahren bewertet. Neben 
dem nach den Vorschriften für unbebaute Grundstücke ermittelten 
Wert des Grund und Bodens geht der Wert der aufstehenden Ge-
bäude mit einem an den Herstellungskosten orientierten Wert in 
den gesamten Grundstückswert ein. Der Gebäudesachwert wird 
wie folgt ermittelt:

Flächenpreis (Regelherstellungskosten)
× Bruttogrundfläche
= Gebäuderegelherstellungswert
– Alterswertminderung
= Gebäudesachwert
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Die Summe des Werts des Grund und Bodens und der Gebäude (Ge-
samtwert) wird mit einer Wertzahl multipliziert, die von der Grund-
stücksart, dem Bodenrichtwert und dem Gesamtwert abhängt.

Auch bei bebauten Grundstücken ist der Nachweis des niedrigeren 
gemeinen Werts möglich.

Für mit einem Erbbaurecht belastete Grundstücke, für Erbbaurech-
te, für Gebäude auf fremdem Grund und Boden, für mit solchen Ge-
bäuden belastete Grundstücke sowie für Grundstücke im Zu stand 
der Bebauung gelten besondere Vorschriften für die Ermittlung des 
Grundbesitzwerts.

Rechtsquelle: §§ 157, 176 bis 198 BewG

Betriebsvermögen und Anteile an nicht 
börsennotierten Kapitalgesellschaften

Der Wert von Einzelunternehmen, Anteilen an Personengesellschaf-
ten und Anteilen an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften 
wird vorrangig aus Verkäufen unter fremden Dritten abgeleitet, die 
we niger als ein Jahr vor dem Besteuerungszeitpunkt zurückliegen. 

Liegt ein solcher Wert nicht vor, erfolgt die Bewertung unter Be-
rücksichtigung der Ertragsaussichten oder nach einer anderen an-
erkannten – auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteu-
erliche Zwecke üblichen – Methode. Auf Antrag kann der Wert nach 
einem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden.

Als Mindestwert ist die Summe der gemeinen Werte der Einzelwirt-
schafts güter des Unternehmens abzüglich der Schulden anzuset-
zen.

Rechtsquelle: §§ 11, 95 bis 109, 199 bis 203 BewG
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Übriges Vermögen

Das übrige Vermögen wird grundsätzlich mit dem gemeinen Wert, 
dem Verkehrswert, bewertet.

Bei Pflichtteilsansprüchen und Geldvermächtnissen ist jedoch Fol-
gendes zu beachten:

Der Pflichtteilsanspruch richtet sich stets auf einen Geldbetrag. 
Überträgt der Erbe an Erfüllungs statt einen anderen Vermögens-
gegenstand, wird der Besteuerung der Geldbetrag und nicht der 
Steuerwert des übereigneten Vermögensgegenstands zugrunde 
ge legt. Dies gilt ebenso bei Geldvermächtnissen, die vom Erben 
durch Hingabe eines anderen Vermögensgegenstands erfüllt wer-
den.

Beispiel

Erblasser E hat seinen Neffen N zum Alleinerben eingesetzt und seiner 
Schwester S ein Vermächtnis in Höhe von 200.000 Euro ausgesetzt. 
Zur Erfüllung des Vermächtnisses überträgt N der S ein unbebautes 
Grundstück mit einem Grundbesitzwert von 180.000 Euro.

Das Vermächtnis wird mit 200.000 Euro bewertet.

Gesamtbereicherung des Erwerbers

Die Summe der auf den Erwerber übergegangenen steuerpflichtigen 
Vermögensgegenstände ergibt das Rohvermögen zu Steuerwer ten.

Von diesem Rohvermögen werden bei Erwerben von Todes wegen 
alle Schulden und Lasten abgezogen, die auf den Erwerber überge-
gangen sind und damit sein Vermögen mindern (Nachlassverbind-
lichkeiten).

Nachlassverbindlichkeiten sind zum Beispiel

• die vom Erblasser herrührenden Schulden, beispielsweise Hypo-
theken, private Steuerschulden, rückständige Wohnungsmieten,
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• Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Auflagen und geltend ge-
machten Pflichtteilen oder

• Kosten für die Bestattung des Erblassers, für ein angemes-
senes Grabdenkmal und für die Grabpflege sowie Kosten, die 
dem Erben unmittelbar in Zusammenhang mit der Abwicklung, 
Regelung oder Verteilung des Nachlasses entstehen, wobei ein 
Pauschbetrag von 10.300 Euro abgezogen werden kann, wenn 
keine höheren Kosten nachgewiesen werden. Der Pauschbetrag 
wird pro Erbfall nur insgesamt einmal gewährt.

Schulden, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerbefrei-
ten Vermögensgegenständen stehen, sind nicht abziehbar. Bei ei-
ner teilweisen Steuerbefreiung kann der Teil der Schulden berück-
sichtigt werden, der dem steuerpflichtigen Anteil entspricht.

Die Erbschaftsteuer selbst ist nicht als Nachlassverbindlichkeit ab-
ziehbar.

Bei Vermögensübertragungen unter Lebenden gilt hinsichtlich der 
Schulden und Lasten Folgendes:

Eine Schenkung, bei welcher der Beschenkte Schulden zu über-
nehmen hat oder eine Gegenleistung erbringt, wird als gemischte 
Schenkung bezeichnet, so zum Beispiel die Schenkung eines Grund-
stücks, das mit einer vom Beschenkten zu übernehmenden Hypo-
thek belastet ist. Auch bei einer Schenkung unter Auflage, etwa ein 
lebenslanges Wohnrecht zugunsten des Schenkers oder eine Leib-
rentenzahlung zugunsten der Schwester des Schenkers, handelt es 
sich um eine gemischte Schenkung. Die übernommenen Schulden, 
die Gegenleistung beziehungsweise die Auflage stellen ein Teilent-
gelt für den Erwerb dar. Dieses Entgelt unterliegt bei Grundstücks-
schenkungen der Grunderwerbsteuer. Schenkungsteuer fällt nur 
für den verbleibenden unentgeltlich übertragenen Anteil an. Dieser 
errechnet sich, indem vom Wert des erworbenen Vermögens die 
übernommenen Schulden, die Gegenleistung beziehungsweise der 
Kapitalwert der Auflagen abgezogen werden.
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Beispiele

Schenkung eines bebauten Grundstücks (Grundbesitzwert 300.000 
Eu ro), das mit einer vom Beschenkten zu übernehmenden Hypothek 
von 150.000 Euro belastet ist

Berechnung des der Schenkungsteuer unterliegenden Anteils:
300.000 Euro – 150.000 Euro = 150.000 Euro

Schenkung eines bebauten Grundstücks (Grundbesitzwert 180.000 
Euro), das mit einem lebenslangen Wohnrecht (Steuerwert 30.000 
Euro) zugunsten des Schenkers belastet ist.

Berechnung des der Schenkungsteuer unterliegenden Anteils:
180.000 Euro – 30.000 Euro = 150.000 Euro

Schenkung eines bebauten Grundstücks (Grundbesitzwert 300.000 
Euro), das mit einer vom Beschenkten zu übernehmenden Hypothek 
von 60.000 Euro und mit einem lebenslangen Rentenrecht zugunsten 
der Schwester des Schenkers mit einem Steuerwert von 30.000 Euro 
belastet ist.

Berechnung des der Schenkungsteuer unterliegenden Anteils:
300.000 Euro – 60.000 Euro – 30.000 Euro = 210.000 Euro

Schulden, Gegenleistungen beziehungsweise Auflagen, die im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit steuerbefreiten Vermögensgegen-
ständen stehen, sind wie bei der Erbschaftsteuer nicht abziehbar. 
Bei einer teilweisen Steuerbefreiung kann der Teil der Schulden, 
Gegenleistungen beziehungsweise Auflagen berücksichtigt wer-
den, der dem steuerpflichtigen Anteil entspricht.

Die durch die Schenkung entstandenen Nebenkosten (zum Beispiel 
Notarkosten, Kosten der Eigentumsumschreibung im Grundbuch 
und so weiter) sind abziehbar, wenn der Beschenkte sie getragen 
hat. Dies gilt auch für den Fall der gemischten Schenkung. Die 
Grunderwerbsteuer gehört nicht zu den berücksichtigungsfähigen 
Nebenkosten.
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Die Schenkungsteuer selbst ist nicht abziehbar.

Der Steuerwert des erworbenen Reinvermögens (Rohvermögen ab-
züglich Nachlassverbindlichkeiten beziehungsweise Schulden und 
Lasten) ist noch um die dem Erwerber zustehenden persönlichen 
Freibeträge zu kürzen. Die Höhe dieser Freibeträge richtet sich bei 
unbeschränkter Steuerpflicht nach der Steuerklasse, in die der Er-
werber fällt.

Rechtsquelle: §§ 10 bis 12 ErbStG

Welche Steuerklassen gibt es?

Je nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser 
beziehungsweise Schenker wird zwischen drei Steuerklassen un-
terschieden.

Es sind zuzuordnen der

Steuerklasse I
• der Ehegatte,
• der Lebenspartner,
• Kinder und Stiefkinder sowie die Abkömmlinge dieser Kinder 

und Stiefkinder,
• Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen;

Steuerklasse II
• Eltern und Voreltern bei Schenkungen,
• Geschwister und Geschwisterkinder,
• Stiefeltern und Schwiegereltern,
• Schwiegerkinder,
• geschiedene Ehegatten,
• Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft;

Steuerklasse III
• alle übrigen Erwerber.

Rechtsquelle: § 15 ErbStG



Welche persönlichen 
Freibeträge bestehen?

Jedem Erwerber steht ein persönlicher Freibetrag zu. Dessen Höhe 
richtet sich bei unbeschränkter Steuerpflicht nach der jeweiligen 
Steuerklasse.

Der Freibetrag beträgt

• 500.000 Euro für den Ehegatten und den Lebens partner,
• 400.000 Euro für Kinder und Stiefkinder sowie Kinder verstorbe-

ner Kinder und Stiefkinder,
• 200.000 Euro für Enkel und Kinder von Stiefkindern,
• 100.000 Euro für jede andere Person der Steuerklasse I,
• 20.000 Euro für Personen der Steuerklasse II,
• 20.000 Euro für Personen der Steuerklasse III.

Daneben wird bei Erwerben von Todes wegen dem überlebenden 
Ehegatten/Lebenspartner sowie Kindern bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahrs zusätzlich ein besonderer Versorgungsfreibetrag 
gewährt.

Er beträgt beim Ehegatten/Lebenspartner 256.000 Euro. Dieser 
Freibetrag wird jedoch um den Kapitalwert (Steuerwert) der Ver-
sorgungsbezüge, die nicht der Erbschaftsteuer unterliegen, ge-
kürzt. Zu den nicht steuerbaren Versorgungsbezügen gehören zum 
Beispiel die Hinterbliebenenbezüge aufgrund der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder der Beamtengesetze.

Beispiel

Der Erblasser E wird von seiner Ehefrau F beerbt. Der Nachlass 
des E besteht aus einem Wertpapierdepot von 800.000 Euro. F er-
hält aufgrund des Todes des E eine gesetzliche Witwenrente. Deren 
Kapitalwert beträgt 130.000 Euro. 

Die Witwenrente unterliegt nicht der Erbschaftsteuer. Ihr Kapitalwert 
ist aber auf den Versorgungsfreibetrag anzurechnen. 
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Wertpapierdepot 800.000 Euro
gesetzliche Witwenrente (steuerfrei) 0 Euro
- Sterbefallkosten (Pauschbetrag) -   10.300 Euro
Reinvermögen 789.700 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse I) - 500.000 Euro
- Versorgungsfreibetrag
   Versorgungsfreibetrag 256.000 Euro
   - Kapitalwert gesetzl. Witwenrente - 130.000 Euro
   maßgebend. Versorgungsfreibetrag  126.000 Euro - 126.000 Euro
steuerpflichtiger Gesamterwerb 163.700 Euro

Für Kinder beträgt der zusätzliche Versorgungsfreibetrag bei einem 
Alter

• bis zu 5 Jahren 52.000 Euro,
• von mehr als 5 bis zu 10 Jahren 41.000 Euro,
• von mehr als 10 bis zu 15 Jahren 30.700 Euro,
• von mehr als 15 bis zu 20 Jahren 20.500 Euro,
• von mehr als 20 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs 

10.300 Euro.

Der Freibetrag wird ebenfalls um den Kapitalwert (Steuerwert) der 
nicht der Erbschaftsteuer unterliegenden Versorgungsbezüge ge-
kürzt.

Bei beschränkter Steuerpflicht wird der für die unbeschränkte 
Steuerpflicht maßgebende Freibetrag um einen Teilbetrag gekürzt. 
Der Kürzungsbetrag entspricht dem Verhältnis des erworbenen 
Vermögens, welches im Inland nicht der Besteuerung unterliegt, 
zum Wert des gesamten erworbenen Vermögens. Bei der Verhält-
nisrechnung werden Zuwendungen innerhalb von zehn Jahren von 
der gleichen Person zusammengerechnet.

Beispiel

Die Erblasserin E wohnte in Österreich. Zu ihrem Nachlass gehört ne-
ben einem Bankguthaben in Österreich (100.000 Euro) ein Grundstück 
in Deutschland (Grundbesitzwert 250.000 Euro). Erbin der E wurde die 
Tochter der Schwester von E (N), die ebenfalls in Österreich wohnt.
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Der Erwerb des inländischen Grundstücks unterliegt in Deutschland der 
beschränkten Steuerpflicht. Das Bankguthaben wird in Deutschland 
nicht besteuert.

N gehört zu den Erwerbern der Steuerklasse II.

Freibetrag Steuerklasse II  20.000 Euro
- Kürzung
  20.000 Euro × 100.000 Euro 

= 5.714 Euro
 

- 5.714 Euro
          350.000 Euro 
zu gewährender Freibetrag 14.286 Euro

Der Versorgungsfreibetrag wird unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch bei der beschränkten Steuerpflicht gewährt.

Die persönlichen Freibeträge und sachlichen Steuerbefreiungen 
kön nen bei jedem Erwerb erneut ausgenutzt werden.

Fallen jedoch mehrere Vermögensvorteile von derselben Person 
an, dann gilt dies nur, wenn die einzelnen Schenkungen oder die 
Schenkungen und der Erwerb von Todes wegen nicht innerhalb 
von zehn Jahren erfolgen. Dagegen werden mehrere innerhalb von 
zehn Jahren von derselben Person anfallenden Vermögensvorteile 
zusammengerechnet und nach dem für den Zeitpunkt des letzten 
Erwerbs geltenden gesetzlichen Regelungen besteuert. Die für die 
bisherigen Erwerbe angefallene Steuer wird angerechnet.

Rechtsquelle: §§ 14, 16, 17 ErbStG

Wie hoch ist die Steuer?

Die Höhe der Steuer ist von der Höhe des steuerpflichtigen Er-
werbs und der Steuerklasse des Erwerbers abhängig. Die Steuer ist 
grundsätzlich vom Erwerber zu entrichten und wird nach folgenden 
Prozentsätzen erhoben:
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Wert des steuer- Prozentsatz in
pflichtigen Erwerbs Steuerklasse
bis einschließlich ... Euro I II III

 75.000 7 15 30
 300.000 11 20 30
 600.000 15 25 30
 6.000.000 19 30 30
 13.000.000 23 35 50
 26.000.000 27 40 50
 über 26.000.000 30 43 50

Die bereits bei einer geringfügigen Überschreitung einer Tarifgren-
ze ansteigende Steuerbelastung wird durch folgende Härteklausel 
ab gemildert:

Der Unterschied der Steuer, die sich nach der Tabelle ergibt, und 
der Steuer, die sich berechnen würde, wenn der Erwerb die vorher-
gehende Wertgrenze nicht überschritten hätte, wird nur insoweit 
erhoben, als er

• bei einem Steuersatz bis zu 30 Prozent aus der Hälfte,
• bei einem Steuersatz über 30 Prozent aus drei Vierteln

des die Wertgrenze übersteigenden Betrags gedeckt werden kann.

Beispiel

Steuerpflichtiger Erwerb 320.000 Euro, Steuerklasse I

Steuer nach Tabelle: 15 Prozent von 320.000 Euro = 48.000 Euro
Steuer nach Härteklausel: 11 Prozent von 300.000 Euro = 33.000 Eu-
ro, zuzüglich 50 Prozent von 20.000 Euro = 10.000 Euro

Die festzusetzende Steuer beträgt somit 43.000 Euro.

Die Härteklausel wirkt sich bis zu folgenden steuerpflichtigen Er-
werben aus:



 Wertgrenze Härteausgleich bei Überschreitung
 der letztvorhergehenden Wertgrenze
 bis einschließlich ... Euro in Steuerklasse
 Euro I II III

 75.000 — — —
 300.000 82.600 87.400 
 600.000 334.200 359.900 
 6.000.000 677.400 749.900 
 13.000.000 6.888.800 6.749.900 10.799.900
 26.000.000 15.260.800 14.857.100 
 über 26.000.000 29.899.900 28.437.400 

Beim Erwerb von begünstigtem Unternehmensvermögen durch na-
tür liche Personen der Steuerklasse II oder III wird für den nach der 
Steuerbefreiung verbleibenden steuerpflichtigen Teil des begünstig-
ten Unternehmensvermö gens unter bestimmten Voraussetzungen 
ein Entlastungsbetrag ge währt.

Dieser errechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag, der sich ergibt, 
wenn die anteilige Steuer für das begünstigte Vermögen zum ei-
nen nach der tatsächlichen Steuerklasse und zum anderen nach 
der Steuerklasse I ermittelt wird. Der Entlastungsbetrag entfällt 
wie die Verschonung mit Wirkung für die Vergangenheit, wenn das 
Vermögen innerhalb der Behaltensfrist veräußert oder der Betrieb 
aufgegeben wird.

Die Erbschaftsteuer ermäßigt sich um bis zu 50 Prozent, wenn bei 
Personen der Steuerklasse I von Todes wegen Vermögen anfällt, 
das in den letzten zehn Jahren vor dem Erwerb bereits von Per-
sonen dieser Steuerklasse erworben worden ist und für das Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer zu erheben war, so zum Beispiel 
wenn dasselbe Vermögen innerhalb von zehn Jahren vom Ehemann 
auf die Ehefrau und nach deren Tod auf ihr Kind übergeht.

Rechtsquelle: §§ 19, 19a, 27 ErbStG
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Gibt es besondere
Stundungsmöglichkeiten?

Fällt für das begünstigte Unternehmensvermögen im Erbfall Steuer 
an, wird diese auf Antrag des Erwerbers bis zu sieben Jahren ge-
stundet. Die Steuer ist ratierlich zu zahlen. Die Stundung erfolgt im 
ersten Jahr nach der Steuerfestsetzung zinslos. Für das zweite bis 
siebente Jahr fallen Zinsen in Höhe von 6 Prozent pro Jahr an. Die 
Stundung kommt bei Unternehmensübertragungen durch Schen-
kung nicht zur Anwendung.

Gehört zum Erwerb ein Grundstück oder Grundstücksteil im Inland 
beziehungsweise in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder des Europäischen Wirtschaftsraumes, das zu Wohnzwecken 
vermietet ist, wird die darauf entfallende Steuer auf Antrag sowohl 
im Erbfall als auch bei einer Schenkung bis zu zehn Jahre gestun-
det, wenn sie nur durch die Veräußerung des Objekts beglichen 
werden könnte.

Das Gleiche gilt für den Erwerb eines zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer entsprechend 
genutzten Eigentumswohnung im Inland oder in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raumes. Gibt der Erwerber die Selbstnutzung innerhalb der Zehn-
jahresfrist auf, endet die Stundung in der Regel.

Rechtsquelle: § 28 ErbStG

Gibt es besondere
Zahlungsmöglichkeiten?

Besteht der Erwerb ganz oder teilweise aus einer Rente, einem wie-
derkehrenden Nutzungsrecht oder anderen sonstigen Leistungen, 
kann die darauf entfallende Steuer auf Antrag vom Wert der jährlich 



erhaltenen Zuwendungen entrichtet werden. Die Steuer ist in die-
sem Fall nicht sofort auf den Gesamtwert des Bezuges zu entrich-
ten, sondern jedes Jahr anteilig. Die Jahressteuer ist jedoch auch 
dann noch weiter zu entrichten, wenn die Summe der jährlichen 
Zahlungen die auf den Gesamtwert anfallende Steuer übersteigt. 

Die Verpflichtung zur jährlichen Zahlung kann jederzeit mit ihrem 
Kapitalwert abgelöst werden.

Rechtsquelle: § 23 ErbStG

Kann die Steuer
nachträglich wegfallen?

Die Steuer erlischt für die Vergangenheit, soweit unter anderem

• ein Geschenk wegen eines Rückforderungsrechts herausgege-
ben werden musste, zum Beispiel bei Verarmung des Schenkers 
oder nach Widerruf der Schenkung wegen Undanks, oder

• Vermögensgegenstände, die von Todes wegen oder durch 
Schen kung erworben worden sind, innerhalb von 24 Monaten 
nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer dem Bund, 
einem Land oder einer inländischen Gemeinde oder – unter be-
stimmten Voraussetzungen – einer inländischen Stiftung zuge-
wendet werden, die als gemeinnützig anzuerkennenden, mildtä-
tigen oder kirchlichen Zwecken dient.

In diesen Fällen wird die festgesetzte und bezahlte Steuer wieder 
er stattet.

Eine Übertragung an eine Stiftung, die der Förderung der Tier- be-
ziehungsweise Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen 
Brauchtums, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Ama-
teurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports dient, führt 
nicht zum Erlöschen der Steuer.

Rechtsquelle: § 29 ErbStG
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Welche Anzeigepflichten
sind zu erfüllen?

Jeder der Erbschaft- und Schenkungsteuer unterliegende Erwerb 
ist vom Erwerber – bei Schenkungen auch vom Schenker – inner-
halb von drei Monaten nach erlangter Kenntnis von dem Vermö-
gensanfall dem für die Erbschaft- und Schenkungsteuer zuständi-
gen Finanzamt anzuzeigen.

Diese Anzeige soll folgende Angaben enthalten:

• Vorname und Familienname, Beruf, Wohnung des Erblassers 
oder Schenkers und des Erwerbers,

• Todestag und Sterbeort des Erblassers oder Zeitpunkt der Aus-
führung der Schenkung,

• Gegenstand und Wert des Erwerbs,
• Rechtsgrund des Erwerbs, wie zum Beispiel gesetzliche Erbfolge 

oder Vermächtnis,
• persönliches Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder zum 

Schenker, wie Verwandtschaft, Schwägerschaft, Dienstverhält-
nis,

• frühere Zuwendungen des Erblassers oder Schenkers an den Er-
werber nach Art, Wert und Zeitpunkt der einzelnen Zuwendung.

Einer Anzeige bedarf es jedoch nicht, wenn der Erwerb auf einem 
von einem deutschen Gericht, einem deutschen Notar oder einem 
deutschen Konsul eröffneten Testament beruht und zum Erwerb 
kein Grundbesitz, kein Betriebsvermögen, keine nicht von einem 
Kreditinstitut verwalteten Anteile an Kapitalgesellschaften und kein 
Aus landsvermögen gehört. Bei einer Schenkung unter Lebenden 
ist keine Anzeige erforderlich, wenn diese gerichtlich oder notariell 
be urkundet wurde.

Rechtsquelle: § 30 ErbStG
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Wer hat Steuererklärungen
abzugeben?

Das Finanzamt kann jeden an einem Erbfall oder einer Schenkung 
Beteiligten zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern.

Das Finanzamt überprüft anhand der ihm über den Vermögensüber-
gang bereits vorliegenden Unterlagen, zum Beispiel aufgrund von 
Anzeigen des Erwerbers oder in Erbfällen der Banken und Versiche-
rungen, zunächst überschlägig, ob für einen Erwerb Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer anfallen kann. Ist mit einer Steuerfestsetzung zu 
rechnen, wird es den Beteiligten amtliche Steuererklärungsvor-
drucke mit der Aufforderung zusenden, die Steuererklärung inner-
halb einer bestimmten Frist von mindestens einem Monat beim Fi-
nanzamt einzureichen.

Da die für eine erste Überprüfung des Steuerfalls erforderlichen 
Unterlagen oftmals erst nach und nach beim Finanzamt eingehen, 
müssen die Beteiligten auch noch längere Zeit nach dem Vermö-
gensübergang mit einer Aufforderung zur Abgabe einer Erbschaft- 
oder Schenkungsteuererklärung rechnen.

Mehrere Erben können eine Steuererklärung gemeinsam abgeben. 
Sie ist dann allerdings von allen Erben zu unterschreiben.

Ist in einem Erbfall ein Testamentsvollstrecker oder Nachlassver-
walter vorhanden oder ein Nachlasspfleger bestellt, ist dieser zur 
Abgabe der Steuererklärung verpflichtet.

Rechtsquelle: § 31 ErbStG

Welches Finanzamt ist zuständig?

Für die Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist grund-
sätzlich das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Erb-
lasser im Zeitpunkt seines Todes beziehungsweise der Schenker 
zur Zeit der Ausführung der Schenkung seinen Wohnsitz oder ge-



wöhnlichen Aufenthalt hatte. Ist nur der Erwerber Inländer, so ist 
das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk dieser im Zeitpunkt des 
Todes des Erblassers beziehungsweise der Ausführung der Schen-
kung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei der 
beschränkten Steuerpflicht ist das Finanzamt zuständig, in dessen 
Bezirk sich das übertragene Vermögen befindet.

In Bayern bestehen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zen-
trale Zuständigkeiten einzelner Finanzämter für den Bereich meh-
rerer Finanzämter.

Zuständig ist das Finanzamt

Finanzamt Amberg
Kirchensteig 2 • 92224 Amberg
Telefon 09621 360

für die Finanzamtsbezirke
Amberg, Cham, Hersbruck, Hilpoltstein, Neumarkt in der Oberpfalz, 
Nürnberg-Nord, Nürnberg-Süd, Zentralfinanzamt Nürnberg, Regens-
burg, Schwabach, Schwandorf, Waldsassen, Weiden in der Oberpfalz

Finanzamt Eggenfelden
Pfarrkirchener Straße 71 • 84307 Eggenfelden
Telefon 08721 9810

für die Finanzamtsbezirke
Berchtesgaden, Burghausen, Deggendorf, Dingolfing, Ebersberg, Eg-
gen fel den, Grafenau, Kelheim, Landshut, Miesbach, Mühldorf am Inn, 
Pas sau, Rosenheim, Straubing, Traunstein, Zwiesel

Finanzamt Hof
Ernst-Reuter-Straße 60 • 95030 Hof
Telefon 09281 9290

für die Finanzamtsbezirke
Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Forchheim, Hof, Kronach, Kulm-
bach, Lichtenfels, Wunsiedel

Finanzamt Kaufbeuren
Remboldstraße 21 • 87600 Kaufbeuren
Telefon 08341 8020
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für die Finanzamtsbezirke
Garmisch-Partenkirchen, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Landsberg 
am Lech, Lindau, München, Starnberg, Weilheim in Ober bay ern, Wol f-
rats  hausen

Finanzamt Lohr am Main
Rexrothstraße 14 • 97816 Lohr am Main
Telefon 09352 8500

für die Finanzamtsbezirke
Ansbach, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bad Neustadt an der Saale, 
Fürth, Gunzenhausen, Kitzingen, Lohr am Main, Obernburg am Main, 
Schweinfurt, Uffenheim, Würzburg, Zeil am Main

Finanzamt Nördlingen
Tändelmarkt 1 • 86720 Nördlingen
Telefon 09081 2150

für die Finanzamtsbezirke
Augsburg-Land, Augsburg-Stadt, Dachau, Dillingen an der Donau, 
Eich stätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Günzburg, Ingolstadt, 
Mem mingen, Neu-Ulm, Nördlingen, Pfaffenhofen an der Ilm, Schro-
ben hausen

Rechtsquelle: § 35 ErbStG

Einzelfragen:

Gibt es Besonderheiten in Fällen 
der Vor- und Nacherbschaft?

Der Erblasser kann in seiner Verfügung von Todes wegen festlegen, 
dass zunächst eine Person Erbe werden soll und dass das Erbe 
beziehungsweise der Erbteil bei einem bestimmten Ereignis bezie-
hungsweise beim Tod des ersten Erbens (Vorerbe) an eine andere 
Person (Nacherbe) gehen soll. Der Vorerbe ist gewissen Verfü-
gungsbeschränkungen unterworfen, um sicher zu stellen, dass der 
Nacherbe den Nachlass erhält. So darf er zum Beispiel ein zum 
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Nach lass gehörendes Grundstück nicht verkaufen. Der Erblasser 
kann den Vorerben in seiner Verfügung von Todes wegen hiervon 
nur teilweise befreien.

Hat der Erblasser hingegen festgelegt, wer für den Fall, dass der zu-
nächst berufene Erbe schon vor dem Erbfall verstorben sein sollte 
oder die Erbschaft ausschlägt, Erbe werden soll, handelt es sich 
um eine Ersatzerbschaft und nicht um einen Fall der Vor- und Nach-
erbschaft.

Bei einem Vermächtnis kann der Erblasser ebenfalls einen Vor- und 
Nachvermächtnisnehmer festlegen.

Für den Ersatzerben gelten keine erbschaftsteuerlichen Sonderre-
gelungen. Der Fall einer Vor- und Nacherbschaft wird im Erbschaft-
steuerrecht jedoch ebenso besonders behandelt wie die Fälle eines 
Vor- und Nachvermächtnisses.

Der Erwerb des Vorerben beziehungsweise des Vorvermächtnis-
nehmers wird als Erwerb nach dem Erblasser versteuert. Die Ver-
fügungsbeschränkungen durch die Bestimmung eines Nacherben 
beziehungsweise Nachvermächtnisnehmers bleiben unberücksich-
tigt.

Tritt die Nacherbfolge beim Tod des Vorerben ein, beziehungsweise 
fällt der Vermächtnisgegenstand beim Tod des Vorvermächtnisneh-
mers an den Nachvermächtnisnehmer, wird ein Erwerb nach dem 
Vorerben beziehungsweise dem Vorvermächtnisnehmer und nicht 
nach dem ursprünglichen Erblasser unterstellt. Der Besteuerung ist 
somit grundsätzlich das Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Nacherben beziehungsweise Nachvermächtnisnehmer und dem 
Vorerben beziehungsweise Vorvermächtnisnehmer zugrunde zu 
legen. Besteht jedoch ein günstigeres Verwandtschaftsverhältnis 
zwischen dem Nacherben beziehungsweise Nachvermächtnisneh-
mer und dem Erblasser, wird dieses auf Antrag bei der Ermittlung 
der Steuer berücksichtigt.



Tritt die Nacherbfolge beziehungsweise das Nachvermächtnis auf-
grund eines anderen Ereignisses ein (zum Beispiel Volljährigkeit, 
Abschluss der Ausbildung), wird von einem Erwerb des Nacherben 
beziehungsweise Nachvermächtnisnehmers nach dem ursprüng-
lichen Erblasser ausgegangen. Die Besteuerung erfolgt auf der 
Grundlage des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen diesen Per-
sonen. Die vom Vorerben beziehungsweise Vorvermächtnisnehmer 
gezahlte Steuer wird auf die Steuer des Nacherben beziehungswei-
se Nachvermächtnisnehmers angerechnet.

Rechtsquelle: § 6 ErbStG

Gibt es Besonderheiten beim 
„Berliner Testament“?

Ehegatten/Lebenspartner können sich in einem gemeinsamen Tes-
tament gegenseitig als Alleinerben einsetzen und den Erben des 
letztversterbenden Ehegatten/Lebenspartners (Schlusserbe) be-
stimmen. Hierbei handelt es sich um ein so genanntes „Berliner 
Testament“. Der Unterschied zur Vor- und Nacherbfolge besteht 
darin, dass der Schlusserbe nur Erbe des letztversterbenden Ehe-
gatten/Lebenspartners wird. Er erhält lediglich dessen Nachlass. 
Vom Nachlass des Erstverstorbenen gehen an ihn nur die Vermö-
gensgegenstände über, die sich noch im Nachlass des Letztverstor-
benen befinden. Der letztversterbende Ehegatte/Lebenspartner 
kann über den Nachlass des Erstversterbenden zu Lebzeiten ohne 
Einschränkung verfügen. Ihm ist jedoch grundsätzlich eine Ände-
rung der Verfügungen des gemeinsamen Testaments verwehrt.

Der überlebende Ehegatte/Lebenspartner versteuert seinen Er-
werb als Erwerb nach dem erstverstorbenen Ehegatten/Lebens-
partner. Beim Tod des letztversterbenden Ehegatten/Lebenspart-
ners liegt lediglich ein Erwerb des Schlusserben nach diesem und 
nicht nach dem erstverstorbenen Ehegatten/Lebenspartner vor. 
Der Schlusserbe kann somit den persönlichen Freibetrag nur ein-
mal in Anspruch nehmen.
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Ist beim Tod des Letztversterbenden noch Vermögen des erst-
verstorbenen Ehegatten/Lebenspartners vorhanden, kann der 
Schlusserbe für dieses Vermögen eine Versteuerung nach dem 
Verwandtschaftsverhältnis zum erstverstorbenen Ehegatten/Le-
benspartner beantragen, wenn sich dadurch für diesen Teil eine 
günstigere Steuer ergibt. Dies ist der Fall, wenn aufgrund des Ver-
wandtschaftsverhältnisses eine günstigere Steuerklasse zur An-
wendung kommen würde.

Rechtsquelle: § 15 Abs. 3 ErbStG
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Beispiele für die Besteuerung

Beispiel 1

Der Witwer V hat T, eine seiner beiden Töchter, als Alleinerbin eingesetzt.

Der Nachlass des V besteht aus einem Geschäftshaus (Grundbesitzwert 
300.000 Euro), einem Bankguthaben von 160.498 Euro, Wertpapieren im 
Wert von 191.280 Euro, Hausrat mit einem Wert von 7.500 Euro und einem 
Kraftfahrzeug im Wert von 17.500 Euro.

V hatte bei seinem Tod noch Hypothekenschulden in Höhe von 15.000 
Eu ro, 11.822 Euro Einkommensteuerschulden und 1.754 Euro sonstige 
Schul den. T hat die Sterbefallkosten in Höhe von 4.323 Euro getragen.

U, die Schwester der T, hat ihren Pflichtteilsanspruch geltend gemacht. 
Er beträgt unstrittig 162.000 Euro. Der Tochter U hatte V drei Jahre vor 
seinem Tod bereits 450.000 Euro geschenkt, wobei er die dafür zu ent-
richtende Schenkungsteuer selbst übernommen hat.

Besteuerung T (Steuerklasse I)

Rohvermögen 
Geschäftshaus  300.000 Euro
Bankguthaben 160.498 Euro
Wertpapiere  191.280 Euro
Hausrat (unter 41.000 Euro, Ansatz unterbleibt) --
Kraftfahrzeug (Wert 17.500 Euro,
 abzüglich Freibetrag von 12.000 Euro) +   5.500 Euro
 657.278 Euro

Schulden 
Hypothekenschulden 15.000 Euro
Einkommensteuer 11.822 Euro
sonstige Schulden 1.754 Euro
Pflichtteilsanspruch U 162.000 Euro
Sterbefallkosten (Pauschbetrag) + 10.300 Euro
 200.876 Euro
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Reinvermögen 
Rohvermögen 657.278 Euro
– Schulden – 200.876 Euro
 456.402 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb 
Reinvermögen 456.402 Euro
– Freibetrag (Steuerklasse I) – 400.000 Euro
 56.402 Euro
abgerundet 56.400 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse I) von 7 Prozent 3.948 Euro

Besteuerung U (Steuerklasse I)

Schenkung vor drei Jahren

Steuerpflichtiger Erwerb 
Bargeld 450.000 Euro
– Freibetrag (Steuerklasse I) – 400.000 Euro
 50.000 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse I) von 7 Prozent 3.500 Euro

Hinzurechnung wegen Übernahme der Steuer durch den Schenker
Bargeld 450.000 Euro
übernommene Steuer +     3.500 Euro
 453.500 Euro
– Freibetrag (Steuerklasse I) – 400.000 Euro
steuerpflichtiger Gesamterwerb (abgerundet) 53.500 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse I) von 7 Prozent 3.745 Euro

Erwerb von Todes wegen

Rohvermögen 
Pflichtteilsanspruch 162.000 Euro

Schulden —
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Reinvermögen 
Rohvermögen 162.000 Euro
– Schulden                        --
 162.000 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb 
Reinvermögen 162.000 Euro
+ Vorerwerb (Vorschenkung) +  453.500 Euro
 615.500 Euro
– Freibetrag (Steuerklasse I) – 400.000 Euro
 215.500 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse I) von 11 Prozent 23.705 Euro
– anrechenbare Steuer auf Schenkung –    3.745 Euro
festzusetzende Steuer   19.960 Euro

Beispiel 2

Die Ehefrau wird Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemannes. Die Ehe ist kin-
derlos geblieben. Die Ehegatten lebten im gesetzlichen Güterstand (Zuge-
winn gemeinschaft). Die Ehefrau hat eine Zugewinnausgleichsforderung 
von 175.000 Euro.

Der Nachlass des Ehemannes besteht aus einem Einfamilienhaus (Grund-
be sitzwert 250.000 Euro), einem Mietwohngrundstück (Grundbesitzwert 
500.000 Euro), Wertpapieren im Wert von 225.900 Euro und einem Bank-
gut haben von 133.625 Euro. Die Witwe bewohnt das Einfamilienhaus wei-
ter, das die Ehegatten bisher gemeinsam zu Wohnzwecken genutzt hatten.

Die im Zusammenhang mit dem Mietwohngrundstück stehende Hypothe-
ken schuld beträgt 160.000 Euro. Die nachgewiesenen Sterbefall kos ten 
be tru gen 16.070 Euro.

Der Ehefrau steht eine nicht steuerbare Witwenrente (Kapitalwert 99.600 Eu-
ro) zu.

Rohvermögen 
Einfamilienhaus —
steuerfrei, da zu eigenen Wohnzwecken genutzt
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Mietwohngrundstück
Grundbesitzwert 500.000 Euro
– Steuerbefreiung (10 Prozent) – 50.000 Euro
 450.000 Euro
Wertpapiere 225.900 Euro
Bankguthaben + 133.625 Euro
 809.525 Euro

Schulden 
Hypothekenschulden 
Ansatz nur zu 90 Prozent wegen der Steuerbefreiung 144.000 Euro
nachgewiesene Sterbefallkosten +   16.070 Euro
 160.070 Euro

Reinvermögen 
Rohvermögen 809.525 Euro
– Schulden – 160.070 Euro
 649.455 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb 
Reinvermögen 649.455 Euro
– Zugewinnausgleichsforderung 175.000 Euro
 Kürzung wegen Steuerbefreiung für Einfamilienhaus
 und Mietwohngrundstück
 Wert vor Steuerbefreiung:
 Einfamilienhaus  250.000 Euro
 Mietwohngrundstück  500.000 Euro
 Wertpapiere                225.900 Euro
 Bankguthaben            133.625 Euro
 Hypothek                 – 160.000 Euro
             949.525 Euro

 Wert nach Steuerbefreiung:
  949.525 Euro
 Einfamilienhaus - 250.000 Euro
 Mietwohngrundstück -   50.000 Euro
 Hypothek +   16.000 Euro
  665.525 Euro

 175.000 Euro × 665.525 Euro
             949.525 Euro  - 122.659 Euro
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– Freibetrag (Steuerklasse I) – 500.000 Euro
– Versorgungsfreibetrag, gekürzt um den Kapitalwert
 der nicht steuerbaren Witwenrente
 256.000 Euro
 – 99.600 Euro
 – 156.400 Euro
 0 Euro

Beispiel 3

A überträgt seinem Patenkind P ein zu Wohnzwecken vermietetes Grund-
stück (Grundbesitzwert 350.000 Euro). P übernimmt die Hypothek von 
100.000 Euro und ist verpflichtet, der Tante des A (C) eine lebenslange 
Rente (Kapitalwert 105.000 Euro) zu zahlen. P trägt die Notarkosten von 
1.000 Euro und die Grundbuchkosten von 500 Euro sowie die Grund-
erwerbsteuer von 7.175 Euro.

Besteuerung P (Steuerklasse III)

Rohvermögen
Mietwohngrundstück
Grundbesitzwert  350.000 Euro
– Steuerbefreiung (10 Prozent) – 35.000 Euro
 315.000 Euro

Schulden und Lasten
Hypothek 100.000 Euro
Rentenlast + 105.000 Euro
 205.000 Euro
Ansatz nur zu 90 Prozent wegen der Steuerbefreiung 184.500 Euro
Notarkosten +     1.000 Euro
Grundbuchkosten +        500 Euro

186.000 Euro

Reinvermögen
Rohvermögen 315.000 Euro
– Schulden und Lasten – 186.000 Euro
 129.000 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb
Reinvermögen 129.000 Euro
– Freibetrag (Steuerklasse III) –  20.000 Euro
 109.000 Euro
Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse III)
von 30 Prozent 32.700 Euro
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Besteuerung C (Steuerklasse II)

Rohvermögen
Rente 105.000 Euro

Schulden und Lasten —

Reinvermögen
Rohvermögen 105.000 Euro
– Schulden und Lasten                      —

105.000 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb
Reinvermögen 105.000 Euro
– Freibetrag (Steuerklasse II) –  20.000 Euro
 85.000 Euro
Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse II)
von 20 Prozent 17.000 Euro

Härtefallregelung:
15 Prozent von 75.000 Euro = 11.250 Euro, zuzüglich 50 Prozent von 
10.000 Euro = 5.000 Euro
Die festzusetzende Steuer beträgt somit 16.250 Euro.

Beispiel 4

Frau F hat den Sohn ihres Bruders N zu 3/4 und ihre Großnichte G zu 1/4 
als Erben eingesetzt. Beim Abschluss einer Lebensversicherung legte F 
fest, dass die Versicherungssumme bei ihrem Tod an G auszuzahlen ist 
(Vertrag zugunsten Dritter). 

Der Nachlass der F besteht aus Wertpapieren im Wert von 30.000 Eu-
ro, Bankguthaben von 50.000 Euro sowie Hausrat und Schmuck im Ge-
samtwert von 20.000 Euro.

Die Versicherungssumme von 25.000 Euro wird an G ausbezahlt.
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Besteuerung N (Steuerklasse II)

Rohvermögen
Wertpapiere                30.000 Euro × 3/4 22.500 Euro
Bankguthaben             50.000 Euro × 3/4 37.500 Euro
Hausrat und Schmuck
(Wert: 20.000 Euro × 3/4 = 15.000 Euro
abzüglich Freibetrag von 12.000 Euro) +   3.000 Euro

63.000 Euro

Schulden
Sterbefallkosten (Pauschbetrag)
10.300 Euro × 3/4  7.725 Euro

Reinvermögen
Rohvermögen 63.000 Euro
- Schulden -    7.725 Euro
 55.275 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb
Reinvermögen 55.275 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse II) - 20.000 Euro
 35.275 Euro
abgerundet 35.200 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse II)
von 15 Prozent 5.280 Euro

Besteuerung G (Steuerklasse III)

Rohvermögen
Wertpapiere                30.000 Euro × 1/4 7.500 Euro
Bankguthaben             50.000 Euro × 1/4 12.500 Euro
Hausrat und Schmuck
(Wert: 20.000 Euro × 1/4 = 5.000 Euro
unter 12.000 Euro, Ansatz unterbleibt) —
Auszahlung Lebensversicherung  + 25.000 Euro
 45.000 Euro

Schulden
Sterbefallkosten (Pauschbetrag)
10.300 Euro × 1/4  2.575 Euro



54 Steuerinformationen

Reinvermögen
Rohvermögen 45.000 Euro
- Schulden -    2.575 Euro
 42.425 Euro

Steuerpflichtiger Erwerb
Reinvermögen 42.425 Euro
- Freibetrag (Steuerklasse III) - 20.000 Euro
 22.425 Euro
abgerundet 22.400 Euro

Steuer bei einem Steuersatz (Steuerklasse III)
von 30 Prozent 6.720 Euro
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Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit der Bayerischen Staatsre gie rung herausgegeben. Sie darf we-
der von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im 
Zeit raum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwer-
bung verwendet wer den. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, 
Kom mu nal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist wäh rend dieser 
Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an In-
formationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken 
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 
Un ter sagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der 
Wahl werbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die 
Druckschrift nicht in einer Wei se verwendet werden, die als Partei-
nahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politi scher Grup-
pen verstanden werden könnte.

Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung 
ih rer eigenen Mit glieder zu ver wenden.

Bei publizistischer Verwertung Angabe der Quelle und Übersen-
dung eines Beleg exemplars erbe ten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehal-
ten. Die Broschüre wird kos ten los abgegeben, jede entgeltliche 
Wei ter gabe ist untersagt.
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